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Antrag der CVP/EVP/glp-Fraktion 
 

vom 1. Dezember 2011 

 

 

Traktandum 163/2011: Voranschlag 2012 

 

Beschlussesentwurf  

 

I.   

Ziff. 4   (neu) 

Für das Jahr 2012 wird der Steuerfuss für natürliche Personen auf 94% festgelegt.  

Der Steuerfuss  für juristische Personen wird bei 104% belassen.  

 

 

Begründung: 

Wie wir bereits in Vorstössen und den dazu gehörenden Begründungen geschrieben haben, 

wollen wir den Steuerzahlern (natürliche Personen) etwas von den aufgrund einer zu pessi-

mistischen Budgetierung in den vergangenen Jahren zuviel eingezogenen Steuern zurücker-

statten. 

Der Steuerfuss für natürliche Personen soll deshalb für das Jahr 2012 um 10 %-Punkte tiefer 

angesetzt werden. Diese Tieferansetzung des Steuerfusses bedeutet keinen Präzedenzfall für 

die kommenden Budgetjahre. Deshalb wurde ausdrücklich die Formulierung „für das Jahr 

2012“ gewählt. 

 

Sollten allerdings in den zukünftigen Jahren die Rechnungen des Kantons Solothurn wieder 

markant besser abschliessen als der Voranschlag, und ist diese markante Verbesserung auf 

eine zu tiefe Budgetierung der Steuereinnahmen zurückzuführen, könnten wir uns vorstellen 

diese „zu hohen Steuereinnahmen“ im Folgejahr wieder zurückzuerstatten. 

Dieser in der Schweiz neue Mechanismus könnte dazu führen, dass weiterhin vorsichtig bud-

getiert werden kann, bei viel besserem Ergebnis aber den Steuerzahlern, die zu dieser Verbes-

serung beigetragen haben, wieder etwas „zurückerstattet“ wird.  

 

Da allgemein für das Jahr 2012 mit einem tiefen Wirtschaftswachstum, verbunden mit ent-

sprechend zurückhaltendem Konsumverhalten, gerechnet wird, könnte diese „Steuerrücker-

stattung“ im Umfang von 10%-Punkten gleichzeitig einen willkommenen Verstärker für den 

Inlandkonsum bedeuten, da den Steuerzahlern so mehr Geld verbleibt. 

 

Der Unterschied zwischen dem Steuerfuss für natürliche Personen (94%) und juristische Per-

sonen (104%) würde im Jahr 2012 10%-Punkte betragen. Das ist bezogen auf die ganze 

Staatssteuer ein Unterschied von einem Zehntel und entspricht deshalb auch §5 Abs. 3bis 

Steuergesetz (BGS 614.11). 


